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1 Grundsätze 

1.1 Verfassungsrechtliche Stellung der oder des Wehrbeauftragten 

101. Zum Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung der 

parlamentarischen Kontrolle wird eine Wehrbeauftragte oder ein Wehrbeauftragter des Deutschen 

Bundestages berufen. Das Nähere bestimmt das Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen 

Bundestages (Gesetz zu Artikel 45b des Grundgesetzes) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

16. Juni 1982 (BGBl. I S. 677), das zuletzt durch Artikel 15 Absatz 68 Dienstrechtsneuordnungs-

gesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert wurde. 

2 Aufgaben und Befugnisse der oder des Wehrbeauftragten 

2.1 Aufgaben 

201. Die oder der Wehrbeauftragte wird tätig 

• auf Weisung des Bundestages oder des Verteidigungsausschusses zur Prüfung bestimmter 

Vorgänge, 

• nach pflichtgemäßem Ermessen aufgrund eigener Entscheidung, wenn ihr bzw. ihm auf Grund 

+ seiner Besuche nach § 3 Nummer 4 des Gesetzes über den Wehrbeauftragten des Deutschen 

Bundestages (WBeauftrG), 

+ durch Mitteilung von Mitgliedern des Bundestages, 

+ durch Eingaben gemäß § 7 WBeauftrG oder 

+ auf andere Weise 

Umstände bekannt werden, die auf eine Verletzung der Grundrechte der Soldatinnen bzw. der 

Soldaten oder der Grundsätze der Inneren Führung schließen lassen. 

2.2 Befugnisse 

202. Die oder der Wehrbeauftragte hat in Erfüllung der ihr oder ihm übertragenen Aufgaben 

folgende Befugnisse: 

Sie oder er kann von der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister der Verteidigung und allen 

dieser bzw. diesem unterstellten Dienststellen und Personen Auskunft und Akteneinsicht verlangen. 

Dieses Recht kann nur verweigert werden, wenn zwingende Geheimhaltungsgründe dem ent-

gegenstehen. Die Entscheidung über die Verweigerung trifft die Bundesministerin oder der Bundes-

minister der Verteidigung. 
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203. Sie oder er kann auf Weisung des Deutschen Bundestages oder des Verteidigungs-

ausschusses und bei einer Eingabe, der eine Beschwerde des Einsenders bzw. der Einsenderin 

zugrunde liegt, den Einsender oder die Einsenderin sowie Zeugen bzw. Zeuginnen und Sach-

verständige anhören. 

204. Sie oder er hat jederzeit Besuchsrecht bei Truppenteilen, Stäben, Dienststellen und 

Behörden der Bundeswehr und ihren Einrichtungen, auch ohne vorherige Anmeldung. Dieses 

Besuchsrecht ist der oder dem Wehrbeauftragten persönlich vorbehalten. Dieses Recht steht nach 

Ermächtigung durch den Verteidigungsausschuss auch der Leitenden Beamtin oder dem Leitenden 

Beamten zu. Die Wahrnehmung dieses Rechtes kann nur verweigert werden, soweit zwingende 

Geheimhaltungsgründe dem entgegenstehen. Dazu ist die Entscheidung der Bundesministerin oder 

des Bundesministers der Verteidigung über das Bundesministerium der Verteidigung Führungsstab 

der Streitkräfte II 3 (BMVg FüSK II 3) unverzüglich einzuholen. 

205. Sie oder er kann auch nichtöffentlichen Verhandlungen der Strafgerichte oder der 

Verwaltungsgerichte, die mit ihrem oder seinem Aufgabenbereich zusammenhängen, und der Wehr-

dienstgerichte beiwohnen. In diesen Verfahren hat sie oder er das Recht zur Akteneinsicht wie eine 

Verfahrensbeteiligte bzw. ein Verfahrensbeteiligter. 

206. Sie oder er kann den zuständigen Stellen Gelegenheit zur Regelung einer Angelegenheit 

geben. 

207. Sie oder er kann einen Vorgang der Stelle zuleiten, die für die Einleitung eines Straf- oder 

Disziplinarverfahrens zuständig ist. 

208. Mit Ausnahme des Besuchsrechts nach Nummer 204 können die Befugnisse auch von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der oder des Wehrbeauftragten wahrgenommen werden. 

Informationsbesuche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vorher anzumelden. 
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3 Verfahrensregelungen 

3.1 Allgemein 
301. Wehrbeauftragtenangelegenheiten sind vordringlich zu bearbeiten. Bei längerer Dauer der 
Bearbeitung ist die oder der Wehrbeauftragte in angemessenen Zeitabständen über den Stand der 
Angelegenheit durch die Dienststelle zu unterrichten, die die Stellungnahme abzugeben hat. 

Wenn im Zusammenhang mit einem Ersuchen der oder des Wehrbeauftragten um Auskunft oder 
Akteneinsicht sowie bei Besuchen Zweifel bestehen, ob zwingende Geheimhaltungsgründe dem 
Ersuchen entgegenstehen, ist unverzüglich die Entscheidung der Bundesministerin oder des Bundes-
ministers der Verteidigung über das BMVg FüSK II 3 einzuholen. Die oder der Wehrbeauftragte ist 
hierüber zu unterrichten. 

3.2 Bearbeitung 
302. Für die Bearbeitung eines von der oder dem Wehrbeauftragten übersandten Ersuchens gilt: 

Schreibt die oder der Wehrbeauftragte persönlich Angehörige der Bundeswehr an, antwortet 
diejenige bzw. derjenige, an die bzw. den das Schreiben gerichtet ist. Schreibt die oder der Wehr-
beauftragte eine Dienststelle an, antwortet die Dienststellenleiterin bzw. der Dienststellenleiter. Die 
abschließende Stellungnahme ist grundsätzlich durch die Dienststellenleitung selbst zu zeichnen. 

303. Erforderliche Untersuchungen führt die oder der jeweils zuständige Disziplinarvorgesetzte 
durch. Festgestellte Mängel sind abzustellen. Gleiches gilt, wenn eine Dienststelle der Bundeswehr 
durch das BMVg mit der Beantwortung eines Ersuchens der oder des Wehrbeauftragten beauftragt 
wurde. 

304. Die Bearbeitung von Angelegenheiten der oder des Wehrbeauftragten innerhalb des Bundes-
ministeriums der Verteidigung richtet sich nach den entsprechenden Regelungen der GO-BMVg. 

305. Werden übergeordnete Vorgesetzte zu einer Stellungnahme aufgefordert, so veranlassen sie 
die Überprüfung des Sachverhaltes und übersenden das ihnen vorgelegte Untersuchungsergebnis 
zusammen mit der eigenen Stellungnahme an die Wehrbeauftragte oder den Wehrbeauftragten. 

306. Wird der dem BMVg nachgeordnete Bereich mit Vorgängen von der Wehrbeauftragten bzw. 
dem Wehrbeauftragten unmittelbar, d. h. ohne Einbindung des Ministeriums, befasst, gilt grundsätz-
lich die Zentrale Dienstvorschrift „Zusammenarbeit des BMVg mit den Dienststellen des nach-
geordneten Bereiches“ (A-500/1). Bei Vorgängen mit Bedeutung für die Leitung des BMVg ist die 
entsprechende fachliche Stelle im BMVg nachrichtlich zu beteiligen. In Fällen von herausgehobener 
grundsätzlicher bzw. strategischer Bedeutung ist der ministeriellen fachlich zuständigen Stelle vor 
Abgang auf dem Dienstweg zu berichten. Das Referat FüSK II 3 ist in beiden Fällen nachrichtlich zu 
beteiligen. 

307. Stellungnahmen von Dienststellen der Bundeswehr, die nach Ersuchen durch die Wehr-

beauftragte oder den Wehrbeauftragten aufgrund von Meldungen gemäß der ZDv 10/13 „Besondere 
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Vorkommnisse“1 in den unten genannten Fällen oder aufgrund von Eingaben abgegeben wurden, 

sind unmittelbar mit den entstandenen wesentlichen Vorgängen nach Abgang über das Zentrum 

Innere Führung, Bereich Innere und Soziale Lage, dem BMVg FüSK II 3 vorzulegen. Dies betrifft 

• Eingaben oder Meldungen mit Verdacht auf „Straftaten nach dem Wehrstrafgesetzbuch“ gemäß 

Anlage 6/1 (0601 – 0606) und Anlage 7/1 (0701 – 0703), 

• Eingaben oder Meldungen mit „Verdacht auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ 

(Anlage 8/1; 0801), 

• Eingaben oder Meldungen mit „Verdacht auf Friedensverrat, Hochverrat und Gefährdung des 

demokratischen Rechtsstaates“ (Anlage 9/1; 0901), „Betätigung gegen die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung durch Soldaten und Soldatinnen“ und „Störung der Gemeinsamkeit des 

Dienstes wegen Betätigung zugunsten/ungunsten einer bestimmten politischen Richtung durch 

Soldaten und Soldatinnen“ (Anlage 15/1; 1501, 1502). 

308. Darüber hinaus sind auf Anforderung dem BMVg alle von Dienststellen der Bundeswehr 

abgegebenen Stellungnahmen mit den entstandenen wesentlichen Vorgängen nach Abgang auf dem 

Dienstweg vorzulegen, wenn 

• der Angelegenheit politische oder öffentliche/mediale Bedeutung beizumessen ist oder 

• in der Sache ein gerichtliches Disziplinarverfahren oder ein Strafverfahren eingeleitet wurde oder 

die Einleitung zu erwarten ist. 

309. Soweit Soldatinnen oder Soldaten im Zusammenhang mit ihren Eingaben an die Wehr-

beauftragte oder den Wehrbeauftragten die behandelnden Ärzte oder ärztlichen Gutachter von deren 

ärztlicher Schweigepflicht entbinden, bezieht sich dies im Zweifel ausschließlich auf deren Stellung-

nahmen unmittelbar gegenüber der bzw. dem Wehrbeauftragten. 

Mehrausfertigungen dieser Stellungnahmen sowie diesen beigefügte Anlagen, die anderen Dienst-

stellen – einschließlich des Bundesministeriums der Verteidigung – auf dem Dienstweg vorzulegen 

sind, dürfen keine Tatsachen oder Wertungen enthalten, die der ärztlichen Schweigepflicht unter-

liegen. 

310. Die an die Wehrbeauftragte oder den Wehrbeauftragten gerichteten Stellungnahmen sind 

gegebenenfalls so abzufassen, dass die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegenden Aussagen in 

einer besonderen Anlage zusammengefasst und nur der oder dem Wehrbeauftragten unmittelbar mit 

dem Originalschreiben übersandt werden. 

  

                                                
1 Zurzeit in Überarbeitung. 
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311. Über Eingaben, deren Inhalt und entsprechende Stellungnahmen haben alle Beteiligten auch 

untereinander die Pflicht zur Verschwiegenheit gemäß den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen 

Regelungen (z. B. § 14 des Soldatengesetzes, § 67 des Bundesbeamtengesetzes und § 37 Beamten-

statusgesetzes, § 3 Abs. 1 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst) zu beachten, soweit es 

nicht die unmittelbare Bearbeitung der Eingabe betrifft. 

312. Den Vorgang zur Prüfung einer Belehrung auszuwerten, ist erst nach Abschluss des 

Verfahrens zulässig. Die Namen der Beteiligten dürfen hierbei nicht bekanntgegeben werden. 

Insbesondere bei Vernehmungen von Soldatinnen und Soldaten oder von Zeuginnen und Zeugen ist 

diesen nur der Teil einer Eingabe zur Kenntnis zu geben, der sie selbst betrifft oder zu dem sie 

vernommen werden.  

313. Grundsätzlich wird ein Verfahren durch ein Schreiben der oder des Wehrbeauftragten 

abgeschlossen. Teilt die oder der Wehrbeauftragte den Abschluss des Verfahrens mit, so ist dies mit 

dem Ergebnis ihrer oder seiner Prüfung den beteiligten Dienststellen und den von der Eingabe 

betroffenen Personen bekanntzugeben. 

314. Eingaben, welche die oder der Wehrbeauftragte Dienststellen der Bundeswehr zur Stellung-

nahme übersendet, dürfen nur dann als Beschwerden nach der Wehrbeschwerdeordnung (WBO) 

behandelt werden, wenn eine solche Umdeutung dem ausdrücklichen Willen der Petentin oder des 

Petenten entspricht. 

3.3 Anhörungen 

315. Macht die oder der Wehrbeauftragte von dem Recht auf Auskunft und Akteneinsicht 

(Nummer 202) Gebrauch, ist dies in jeder Hinsicht zu unterstützen. Für die Anhörung ist, soweit 

erforderlich, Dienstbefreiung oder Sonderurlaub gemäß § 9 der Soldatenurlaubsverordnung (SUV) in 

Verbindung mit Nummer 72 der Ausführungsbestimmungen zur SUV (ZDv 14/5 F 511) zu erteilen. 

316. Soweit über Angelegenheiten angehört werden soll, die der Pflicht zur Verschwiegenheit 

unterliegen, können Anzuhörende über Vorgänge bis zum Verschlussgrad „Verschlusssache – Nur 

für den Dienstgebrauch“ (VS-NfD) aussagen. Bei Vorgängen mit höherem Verschlussgrad hat die 

oder der Anzuhörende die Aussagegenehmigung über die zuständigen Disziplinarvorgesetzten 

einzuholen. Bei Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern sind die beamtenrechtlichen Vorschriften ent-

sprechend anzuwenden. 

317. Können die zuständigen Disziplinarvorgesetzten die Genehmigung nicht erteilen, holen sie 

die Entscheidung ihrer Vorgesetzten ein. Die Genehmigung zu versagen bleibt dem BMVg FüSK II 3 

vorbehalten. 
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318. Die angehörten Personen werden entsprechend dem Justizvergütungs- und Justiz-

entschädigungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), das zuletzt durch Artikel 13 des 

Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2418) geändert worden ist, entschädigt. Diese erfolgt 

auf Antrag durch das Amt der oder des Wehrbeauftragten. 

3.4 Bearbeitung bei gleichzeitiger Beschwerde 

319. Wurde eine Beschwerde nach der WBO, einschließlich der Disziplinarbeschwerde nach § 42 

der Wehrdisziplinarordnung (WDO), eingelegt und liegt in gleicher Angelegenheit eine Eingabe-

angelegenheit vor, so ist die oder der Wehrbeauftragte über Sachstand und Fortgang der 

Beschwerdesache zu unterrichten. Eine Mehrausfertigung der Entscheidung ist ihr bzw. ihm unver-

züglich zuzuleiten. Die Einlegung eines Rechtsmittels sowie die Unanfechtbarkeit der Beschwerde-

entscheidung sind gesondert mitzuteilen. 

320. Geht eine Eingabeangelegenheit über eine eingelegte Beschwerde nach der WBO hinaus, 

ist bezüglich dieses Teils der Eingabe wie bei sonstigen Eingaben zu verfahren. 

321. Werden aufgrund einer Eingabeangelegenheit disziplinare Ermittlungen aufgenommen, so ist 

die oder der Wehrbeauftragte hiervon zu unterrichten. Nach Abschluss des Verfahrens ist der oder 

dem Wehrbeauftragten die getroffene Entscheidung mitzuteilen. In einem gerichtlichen Disziplinar-

verfahren sind durch die Einleitungsbehörde oder die für sie tätige Wehrdisziplinaranwaltschaft auch 

wesentliche Zwischenentscheidungen mitzuteilen. 

322. Durch eine Eingabe an die Wehrbeauftragte oder den Wehrbeauftragten werden die 

Rechtsbehelfe nach der WBO und der WDO nicht ersetzt. Selbst wenn eine Eingabe an die 

Wehrbeauftragte oder den Wehrbeauftragten als Beschwerde oder als Antrag nach der WBO oder 

der WDO anzusehen ist, werden die dort festgelegten Fristen nur dann gewahrt, wenn die Eingabe 

innerhalb dieser Frist bei der für die Entgegennahme der Beschwerde oder des Antrags zuständigen 

Stelle eingeht. 

3.5 Weitere Regelungen 

323. Für die Bearbeitung von Vorgängen, die die oder der Wehrbeauftragte Dienststellen der 

Bundeswehr zur Regelung in eigener Zuständigkeit übersendet, gilt Folgendes: 

Richtet sich der Vorgang gegen eine Soldatin oder einen Soldaten, ist er der oder dem zuständigen 

nächsten Disziplinarvorgesetzten zuzuleiten. Sonstige Vorgänge sind der Stelle zuzuleiten, die den 

Gegenstand des Vorgangs zu beurteilen hat. 

324. Die in Nummer 323 bezeichnete Stelle hat der Einsenderin bzw. dem Einsender auf dem 

Dienstweg einen Bescheid zu erteilen, der auch mündlich durch die zuständigen Disziplinar-

vorgesetzten eröffnet werden kann. 
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3.6 Besuche der oder des Wehrbeauftragten 

325. Besuche der oder des Wehrbeauftragten aus besonderem Anlass (z. B. in Zusammenhang 

mit besonderen Vorkommnissen oder mehreren gleichlautenden oder ähnlichen Eingaben im Bereich 

desselben Truppenteils bzw. derselben Dienststelle) sind durch die betroffenen Dienststellenleiter 

bzw. Dienstellenleiterinnen dem BMVg fernschriftlich/per Mail nach folgendem Muster zu melden: 

Bundesministerium der Verteidigung 

FüSK II 3 

Stauffenbergstraße 18 

10785 Berlin 

(Mail: BMVg FüSK II 3/BMVg/BUND/DE@BMVg) 

nachrichtlich auf dem Dienstweg: 

Höhere Kommandobehörden und Bundesoberbehörden aller Organisationsbereiche oder dem BMVg 

unmittelbar unterstellte militärische Dienststellen 

(Kdo H, Kdo Lw, MarKdo, KdoSKB, KdoSanDstBw, EinsFüKdoBw, PlgABw, LufABw, BAPersBw, 

BAAINBw, BAIUDBw, BSprA, BiZBw, UniBw HH/M, EKA, KMBA, BWDA, LufABw) 

Inhalt: 

Betr.: Truppenbesuch der/des Wehrbeauftragten aus besonderem Anlass 

• Zeitpunkt 

• Truppenteil/Dienststelle 

• Standort und Unterkunft 

• Anlass 

  



Stand: August 2014

Dies
er 

Aus
dru

ck
 un

ter
lie

gt 
nic

ht 
de

m Ä
nd

eru
ng

sd
ien

st!

A-2600/2 Unterrichtung der Soldatinnen und Soldaten 

Seite 10 

4 Unterrichtung der Soldatinnen und Soldaten 

401. Alle Soldatinnen und Soldaten sind über die Aufgaben und Befugnisse der oder des 

Wehrbeauftragten zu Beginn der Grundausbildung und erneut nach Versetzung in die Stammeinheit 

durch ihre Disziplinarvorgesetzten zu unterrichten. Dabei ist insbesondere auf Folgendes hinzu-

weisen: 

Jede Soldatin und jeder Soldat hat das Recht, sich unmittelbar, ohne Einhaltung des Dienstweges, 

mit Eingaben an die Wehrbeauftragte oder den Wehrbeauftragten zu wenden. 

402. Die Anschrift lautet: 

Die bzw. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages 

Platz der Republik 1  

11011 Berlin 

(Mail: wehrbeauftragter@bundestag.de) 

Die Anschrift ist gemäß ZDv 10/5 „Leben in der militärischen Gemeinschaft“, Nr. 230 durch Aushang 

an der Informationstafel oder dem Informationsportal in der Einheit/Dienststelle bekannt zu geben. 

403. Eingaben/Schreiben von Bundeswehrangehörigen an die Wehrbeauftragte oder den Wehr-

beauftragten werden auch mit Dienstpost befördert. Sie können in der Einheit/Dienststelle abgegeben 

werden. 

404. Soldatinnen oder Soldaten können sich nur einzeln an die Wehrbeauftragte oder den 

Wehrbeauftragten wenden. 

405. Anonyme Eingaben werden nicht bearbeitet (§ 8 WBeauftrG). 

406. Wendet sich eine Soldatin oder ein Soldat vor Abfassung einer Eingabe an ihre oder seine 

Disziplinarvorgesetzte bzw. ihren oder seinen Disziplinarvorgesetzten, ist ihr bzw. ihm Rat und Hilfe 

zu gewähren. Es ist ein Dienstvergehen und zugleich eine Straftat nach § 35 des Wehrstrafgesetzes, 

wenn Vorgesetzte durch Befehle, Drohungen, Versprechungen, Geschenke oder sonst auf pflicht-

widrige Weise Untergebene davon abhalten, Eingaben an die Wehrbeauftragte oder den Wehr-

beauftragten zu richten oder Eingaben unterdrücken. Auch der Versuch ist strafbar und kann als 

Dienstvergehen geahndet werden. 

407. Die Soldatin oder der Soldat darf nicht dienstlich gemaßregelt oder benachteiligt werden, 

weil sie bzw. er sich mit einer Eingabe an die Wehrbeauftragte oder den Wehrbeauftragten gewandt 

hat. Die Beachtung des Benachteiligungsverbotes gemäß § 7 Satz 2 WBeauftrG ist sicherzustellen. 

Enthält die Eingabe Dienstpflichtverletzungen oder Straftaten, z. B. Beleidigungen oder Verleum-

dungen, kann dies als Dienstvergehen disziplinar geahndet oder strafgerichtlich verfolgt werden  

(vgl. ZDv 14/3, B 129). 
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408. Unterlagen, die höher als VS-NfD eingestuft sind, dürfen Soldatinnen und Soldaten ihren 

Eingaben an die Wehrbeauftragte bzw. den Wehrbeauftragten nicht beifügen. Dieses Verbot erstreckt 

sich auch auf die Darstellung von einzelnen Tatsachen, die ihres oder seines Wissens nach einem 

höheren Geheimhaltungsgrad als VS-NfD unterliegen. Erscheint die Mitteilung solcher Umstände aus 

Sicht der Petentin oder des Petenten erforderlich, kann in der Eingabe darauf hingewiesen werden 

oder die Petentin bzw. der Petent nimmt unmittelbar Kontakt mit dem Amt der bzw. des Wehr-

beauftragten auf, um ihr bzw. sein Anliegen unter Beachtung der Geheimschutzvorschriften vor-

zutragen. 

409. Der oder dem Wehrbeauftragten ist auf Anfrage grundsätzlich Auskunft über die in Nummer 

408 genannten Unterlagen und Tatsachen sowie Akteneinsicht in Unterlagen zu gewähren, die höher 

als VS-NfD eingestuft sind. Eine entsprechende Anfrage darf nur aus zwingenden Gründen der 

Geheimhaltung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister der Verteidigung selbst oder 

ihre bzw. seine ständige Vertreterin oder ihren bzw. seinen ständigen Vertreter im Amt versagt 

werden (vgl. § 3 Nr. 1 WBeauftrG). Anfragen von Dienststellen zur Entscheidung sind über das BMVg 

FüSK II 3 vorzulegen. 

Die Hinweise in den Nummern 202, 204, 301, 315 und 316, sind dabei zu beachten. 

5 Datenschutz 

501. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie die hierzu erlassenen Durchführungs-

bestimmungen zum Bundesdatenschutzgesetz im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 

Verteidigung (DB-BDSG BMVg) sind bei der Bearbeitung von Wehrbeauftragtenangelegenheiten 

(Einholung von Stellungnahmen, Anfertigung von Berichten/Vorlagen, Übersendung von Antwort-

schreiben usw.) zu beachten. Hierbei sind die in den DB-BDSG BMVg vorgesehenen Sicherungs-

maßnahmen – bis hin zum Schutzbereich 3 – zu berücksichtigen. 

6 Schlussbemerkungen 

601. Von allen Vorgesetzten wird erwartet, vertrauensvoll mit der oder dem Wehrbeauftragten 

zusammenzuarbeiten und ihr bzw. ihm damit die Möglichkeit zu geben, sich schnell und gründlich zu 

unterrichten. 

Das Verständnis der Soldatinnen und Soldaten für unsere Staats- und Rechtsordnung, Vertrauen zur 

Demokratie, aber auch zur Bundeswehr können damit wesentlich gefördert werden. 

602. Alle Disziplinarvorgesetzten sind aufgefordert, Erfahrungen in der Anwendung dieses 

Erlasses auf dem Dienstweg an BMVg FüSK II 3 zu melden. 
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